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Tarifordnung 2026/2027 
gültig vom 01.09.2026 bis 31.08.2027 

Leistungsangebot 

Jahrgangsstufe 1 bis 10 

Kernangebot (verpflichtend)  
5 Vormittage mit Mittagessen und 2 Nachmittage, 

Nachmittage frei wählbar von Montag bis Donnerstag 

Ergänzungsangebot Bis zu 2 weitere Nachmittage, frei wählbar von Montag bis Donnerstag 

 

Jahrgangsstufe 11 bis 13 

Oberstufenangebot 5 Vormittage mit Mittagessen und 4 Nachmittage (Montag bis Donnerstag) 

 

Schulgeld * (Beträge in EUR) 

Entgelt Kernangebot Pro Jahr Pro Monat 

Jahrgangsstufe 1 bis 4 (Grundschule) 18.384,-- 1.532,-- 

Jahrgangsstufe 5 bis 10 (Gymnasium) 20.412,-- 1.701,-- 

 

Entgelt Ergänzungsangebot 
Anzahl 

Nachmittage 
Pro Jahr Pro Monat 

Jahrgangsstufe 1 bis 4 (Grundschule) 
1 1.368,-- 114,-- 

2 2.736,-- 228,-- 

Jahrgangsstufe 5 bis 10 (Gymnasium) 
1 1.308,-- 109,-- 

2 2.616,-- 218,-- 

 

Entgelt Oberstufenangebot Pro Jahr Pro Monat 

Jahrgangsstufe 11 bis 13 (Gymnasium) 23.904,-- 1.992,-- 

 

Geschwisterermäßigung (auf Antrag) 

Nachlass 10% auf Entgelt Kernangebot bzw. Oberstufenangebot 

 

* Schulgeld = Entgelt Kernangebot + Entgelt Ergänzungsangebot oder Entgelt für das Oberstufenangebot, 

ggf. jeweils abzgl. Geschwisterermäßigung 
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Aufnahmegebühr Neu- oder Wiedereintritt 

Alle Jahrgangsstufen 1.200,-- 

 

Zusatzgebühren 

Probeunterricht soweit erforderlich; Nachweis der Eignung für Gymnasium 300,-- 

Aufnahmeprüfung soweit erforderlich; z.B. bei Übertritt von staatl. nicht anerkannter Schule 250,-- 

 

Fälligkeiten und Zahlungskonditionen 

Schulgeld In 12 gleichen Raten monatlich im Voraus oder jährlich zum 01.09.  

Skonto  
2 % auf das jährlich zum 01.09. entrichtete Entgelt Kernangebot oder 
Oberstufenangebot 

Unterjähriger Eintritt Schulgeld anteilig ab dem Eintrittsmonat 

Aufnahmegebühr fällig mit verbindlichem Aufnahmeantrag 

 

Auslagen 

Jährlicher Auslagenvorschuss (Lektüren u.a.) 

Alle Jahrgangsstufen zu Beginn des Schuljahres 120,-- 

 

Förderfonds 

Freiwillige Mehrzahlung 

Das St. Anna Colleg möchte Schülern aus Elternhäusern mit unterschiedlichen Einkommensverhältnissen im Wege einer 

Förderung den Besuch seiner Schulen ermöglichen. Mehrzahlungen für diesen Förderfonds sind Zuwendungen, für die 

einmal jährlich unaufgefordert eine steuerlich verwendbare Zuwendungsbescheinigung ausgestellt wird.  

Mehrzahlungstarif A B  C D E 

Euro pro Monat 400,-- 700,-- 1.000,-- 1.300,-- Individueller Betrag 

Euro pro Jahr 4.800,-- 8.400,-- 12.000,-- 15.600,-- Individueller Betrag 

Einmalig - - - - Individueller Betrag 

 

Anschrift  Telefon, Fax, Mail Bankverbindung  

St. Anna Colleg gemeinnützige GmbH 

Zeller Weg 27 

82057 Icking 

Tel. 08178 90 94-0 

Fax  08178 90 94 -20 

aufnahme@st-anna.eu 

Kreissparkasse München Starnberg 

BIC: BYLADEM1KMS  

IBAN: DE32 7025 0150 0022 0666 82 

 


